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17. Wahlperiode 16.10.2025

Kleine Anfrage
des Abg. Tim Biickner CDU

und

Antwort

des Ministeriums fiir Verkehr

Mitfinanzierungsvereinbarung zwischen dem Verkehrsmi-
nisterium und dem Ostalbkreis zum Halbstundentakt des
Metropolexpresses auf der Remsbahn

Kleine Anfrage
Ich frage die Landesregierung:

1. Welchen Inhalt hat die Mitfinanzierungsvereinbarung zwischen dem Ministe-
rium fiir Verkehr Baden-Wiirttemberg und dem Ostalbkreis hinsichtlich des
Halbstundentakts des Metropolexpresses auf der Remsbahn zwischen Schwa-
bisch Gmiind und Aalen?

2. Welche Rechtsnatur hat diese Mitfinanzierungsvereinbarung?

3. Welche Klauseln beinhaltet die Mitfinanzierungsvereinbarung hinsichtlich der
Lastenteilung?

4. Wie haben sich die Fahrgastzahlen auf der Remsbahn zwischen Schwibisch
Gmiind und Aalen seit Einrichtung des Halbstundentaktes entwickelt?

5. Wie hoch sind die Kosten fir den Halbstundentakt und von wem werden diese
zu welchen Anteilen getragen?

6. Wurden die Zielmarken bei den Fahrgastzahlen erreicht und welche Folgen fiir
die Lastenteilung zwischen Land und Landkreis hat dies?

7. Gab oder gibt es vergleichbare Mitfinanzierungsvereinbarungen zwischen dem
Ministerium fiir Verkehr und weiteren Land- oder Stadtkreisen (falls ja bitte
auflisten, welche Zielmarken dort vereinbart wurden, wie sich die Fahrgastzah-
len entwickelt haben, ob die Entwicklung der Fahrgastzahlen eine andere Klas-
sifizierung des Angebots nach dem SPNV-Zielkonzept zulassen wiirde, welche
Kosten bestehen, wie sie verteilt werden und ob die Mitfinanzierung durch die
Stadt- und Landkreise nach Erreichen einer hoheren Klassifizierung des Ange-
bots nach dem SPNV-Zielkonzept noch aufrechterhalten wird bzw. wurde)?

15.10.2025

Biickner CDU
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Antwort

Mit Schreiben vom 10. November 2025 Nr. VM3-0141.5-34/96/1 beantwortet das
Ministerium fiir Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welchen Inhalt hat die Mitfinanzierungsvereinbarung zwischen dem Ministe-
rium fiir Verkehr Baden-Wiirttemberg und dem Ostalbkreis hinsichtlich des
Halbstundentakts des Metropolexpresses auf der Remsbahn zwischen Schwid-
bisch Gmiind und Aalen?

3. Welche Klauseln beinhaltet die Mitfinanzierungsvereinbarung hinsichtlich der
Lastenteilung?

5. Wie hoch sind die Kosten fiir den Halbstundentakt und von wem werden diese
zu welchen Anteilen getragen?

Zul., 3.und5.:

Die Fragen 1, 3 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Zur Einfiihrung des Angebots 2019 waren im Abschnitt der Metropolexpressli-
nie 13 (MEX 13) zwischen Schwiébisch Gmiind und Aalen die Fahrgastzahlen
fiir einen ganztigigen Halbstundentakt nicht gegeben. Das Zielkonzept 2025 fiir
den SPNV des Landes aus dem Jahr 2014 sieht fiir Strecken mit zusétzlicher Ex-
presslinie (RE) einen durchgehenden Halbstundentakt des langsamen Zugsystems
(hier der MEX) fiir Strecken iiber 10 000 Fahrgésten je Tag vor (Kategorie IIb
des Zielkonzepts 2025). Zwischen 5 000 und 10 000 Fahrgésten je Tag ist dieser
Halbstundentakt nur in den Hauptverkehrszeiten vorgeschen.

Da regional der Wunsch zur Einfiihrung eines ganztdgigen Halbstundentakts des
MEX 13 iiber Schwibisch Gmiind hinaus bis Aalen bestand, wurde eine Mitfi-
nanzierungsvereinbarung mit dem Ostalbkreis geschlossen, die die finanzielle Be-
teiligung des Landkreises fiir die Umsetzung des ganztigigen Halbstundentakts des
MEX 13 iiber die Hauptverkehrszeit hinaus regelt. Der Landkreis beteiligt sich seit
2020 mit jahrlich urspriinglich 300 000 Euro an den zusitzlichen Ziigen. Die jahr-
liche Beteiligung ist dynamisiert und betrug 346 000 Euro im Jahr 2024. Im Jahr
2024 ergeben sich fiir das Land Baden-Wiirttemberg Kosten fiir den Halbstunden-
takt in Hohe von ca. 9 300 000 Euro fiir den Abschnitt Schwiabisch Gmiind—Aalen.

2. Welche Rechtsnatur hat diese Mitfinanzierungsvereinbarung?
Zu?2.:

Bei der Mitfinanzierungsvereinbarung handelt es sich um einen rechtsverbind-
lichen Vertrag mit gegenseitigen Rechten und Pflichten fiir das Land und den
Ostalbkreis.

4. Wie haben sich die Fahrgastzahlen auf der Remsbahn zwischen Schwdbisch
Gmiind und Aalen seit Einrichtung des Halbstundentaktes entwickelt?

Zu4.:

Die Entwicklung der Fahrgastzahlen seit dem 2. Halbjahr 2019 zwischen Schwi-
bisch Gmiind und Aalen finden sich in der Anlage. Dargestellt sind jeweils die
Werte eines durchschnittlichen Schultages in dem jeweiligen Halbjahr, diffe-
renziert nach den Produkten Metropolexpress (halbstiindlich) und Regionalex-
press (zweistiindlich); Fahrgastzahlen fiir den stiindlichen Intercity liegen dem
Land nicht vor. Insgesamt hat sich die Nachfrage in der Summe aus MEX und
RE positiv entwickelt und lag im 2. Halbjahr 2024 um gut 20 Prozent iiber dem
Wert des 2. Halbjahr 2019. Die Nachfrageentwicklung ist nicht nur auf das ver-
dichtete Fahrplanangebot, sondern — wie iiberall im Land — auch auf die Einfiih-
rung des von Bund und Land finanzierten Deutschlandtickets zuriickzufiihren. Be-
dingt durch die Finanzierungssystematik des Deutschlandtickets hat dieser Nach-
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fragezuwachs zu keinen Zusatzerlosen aus Fahrgeldern fiir das Land als Besteller
der Zugleistungen gefiihrt. Im 1. Halbjahr 2025 sind die Fahrgastzahlen beim MEX 13
wieder riicklaufig, da im Zuge von Bauarbeiten fiir den Bahnknoten Stuttgart grof3ten-
teils nur ein stiindliches Angebot zwischen Stuttgart und Schorndorf bestanden hat.

6. Wurden die Zielmarken bei den Fahrgastzahlen erreicht und welche Folgen fiir
die Lastenteilung zwischen Land und Landkreis hat dies?

Zu6.:

Der Grenzwert von 10 000 Fahrgésten je Tag, der einen Verzicht auf die kommu-
nale Mitfinanzierung erlauben konnte, wurde trotz der positiven Nachfrageent-
wicklung noch nicht erreicht.

Die duflerst angespannte Lage bei den Regionalisierungsmitteln des Bundes, mit
denen das Land die SPNV-Leistungen finanziert, erlaubt aktuell auch keine weitere
Lasteniibernahme. Die Lénder warten seit Jahren auf die fachlich unstrittige, zur Ab-
bildung der Kostenentwicklung notwendige Erhéhung der Mittel durch den Bund.

7. Gab oder gibt es vergleichbare Mitfinanzierungsvereinbarungen zwischen dem
Ministerium fiir Verkehr und weiteren Land- oder Stadtkreisen (falls ja bitte
auflisten, welche Zielmarken dort vereinbart wurden, wie sich die Fahrgastzah-
len entwickelt haben, ob die Entwicklung der Fahrgastzahlen eine andere Klas-
sifizierung des Angebots nach dem SPNV-Zielkonzept zulassen wiirde, welche
Kosten bestehen, wie sie verteilt werden und ob die Mitfinanzierung durch die
Stadt- und Landkreise nach Erreichen einer hoheren Klassifizierung des Ange-
bots nach dem SPNV-Zielkonzept noch aufrechterhalten wird bzw. wurde)?

Zu7.:

In der Vergangenheit wurden verschiedene Vereinbarungen iiber die Mitfinanzie-
rung von SPNV-Leistungen durch die kommunale Ebene abgeschlossen. Es beste-
hen vergleichbare Mitfinanzierungsvereinbarungen fiir Taktverdichtungen iiber den
Stundentakt hinaus insbesondere im grenznahen Bereich zur Schweiz mit dem Kreis
Konstanz und dem Kanton Schaffhausen mit jeweils unterschiedlicher Feinjustie-
rung in der Lastenverteilung. Grundsétzlich werden hier die nicht durch den Landes-
standard gerechtfertigten Kosten hilftig geteilt, wobei eine nachtragliche Anpassung
dieser Lastenverteilung aufgrund erhhter Nachfragezahlen nicht vorgesehen ist.

Die im Vergleich dazu fiir die kommunale Seite giinstigere Regelung fiir die
Remsbahn zwischen Schwébisch Gmiind und Aalen beriicksichtigt, dass die
Halfte des Expressangebots keine landesbestellten RE-Ziige, sondern Intercity-
ziige sind, die zwar den Expresstakt zum Stundentakt komplettieren, aber nicht
mit Nahverkehrstickets benutzbar sind.

Das Ministerium fiir Verkehr beabsichtigt zukiinftig die Vereinheitlichung von
kommunalen Mitfinanzierungen unter Anwendung der folgenden Systematik:

— Es wird grundsétzlich die hilftige Teilung der Kosten fiir Leistungen, die iiber
dem Landesstandard liegen, flir die kommunale Mitfinanzierung angesetzt
(50:50).

— Es erfolgt eine pauschale Mitfinanzierung auf Basis des Zuschusssatzes pro
Zugkilometer aus dem Verkehrsvertrag. Die Vereinbarung wird bei Auslaufen
eines bestehenden Verkehrsvertrags und bei Inkrafttreten eines Folgevertrags
neu geschlossen.

— Fiir unvorhergesehene groere Verdnderungen (z. B. Nachfragesteigerung,
Fortschreibung der Nachfragestandards, ...) wird eine Sprech-/Revisions-
klausel vorgesehen.

In Vertretung

Friel
Ministerialdirektor



Drucksache 17 /9676

Landtag von Baden-Wiirttemberg

[eros [eoz9 [rrew [eovy Joorz [uroe [esvy 1aH ueley]  punwo yosiagmuas|
[sz0z |20z Jez0z Jezoz Jrz0z Jozoz [6r0z sia] uoa|
YOv'S GE6'G 1197 692’y 1E€'T 598'C ey 1qH uajey|  (punwo)usbuyBBon
065'S 0419 [24:54 Loiad vZv'e 0€0'€ 0Sb't (punwo)usbuybBon (swoy)usbuiqeg
Sv8's $05°9 S60'S 2697 Lvv'T ovz'e 85.'Y (sway)uebuiqeg|  punwo yosigemyos
520z vzoz £202 220z 1202 020z 6102 siq uoA
6€L 9EV' v 85 0582 661 [2444 887 2651 68€ 26€'T L6% 0862 JqH usjey|  (punwo)usbulbbon
6€L 0597 85Y 250'€ 661 05€'Z 887 869'L 68¢ £Lv'T L6 £60'€ (punwo)usbulbbo (sway)usbuiqeg
6cL £10'S 85y L0E'E 661 ¥EST 887 9z8'L 69¢ 06€'C L6 90€'E (sway)uebuiqeg|  punwo yosigemuOS
(61 PH'Z) L 31 (61 rH'Z) €L XaW  [(oz rH'L) L 3d1 |(0Z PH'L) €L XaW (0z rH'Z) L 31 |(0Z rH'Z) €L XaW (b PH'L) L 31 (LlzrH) €L xan [z rH2) L au (1Z PH'Z) €L XaW (zz rH'L) L 3¥1 (2 PH'L) €L XaW Si uoA
818 8vT'y €95 S9e'e 8¢9 899 SvL 1287 €98 sev's Zs1L [ JaH ueley|  (punwo)usbulBBop
818 Yoy €95 vLS'E 8¢9 998'7 SvL 8v0'S €98 789'S 2511 (24 (punu 0 (sway
818 8Ly £95 258°c 89 %€eL'S SvL 298°S €98 8£0°9 0 €691 (swoy)uebuigea|  punwo yosigemyos
(2Z PH'Z) L 3MI (ZZ rHZ) €L XaW  [(szrH'L) L 3d (€2 PH'L) €1 XaW (€2 rH'Z) L 3YI |(€Z rH'Z) €L XAW (b2 rH'L) L 3UI (vZ PH'L) €L XAN  [(bZ rH'2) L 3N (vZ PH'Z) €L XaW (ST rH'L) L3y (SZ PH'L) €L XaW Si uoA

o3e[uy

3INUSS 13-OW (6102 MH ¢ 9€) US[ey-pUNID YOSIGEMUDS SHeMSHIULISIaND



	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 9676
	16.10.2025
	Kleine Anfrage
	des Abg. Tim Bückner CDU
	und
	Antwort
	des Ministeriums für Verkehr
	Mitfinanzierungsvereinbarung zwischen dem Verkehrsministerium und dem Ostalbkreis zum Halbstundentakt des  Metropolexpresses auf der Remsbahn


